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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen selbst-
schneidenden Einschraubkörper, z. B. eine künstliche Hüft-
gelenkpfanne, mit einer mindestens partiell im Gewindebe-
reich gekrümmten oder geknickten Mantelfläche und einem 
durch mindestens eine Spannut unterbrochenen Gewinde 
mit in Vorschubrichtung gekipptem Gewindezahnprofil, bei 
welchem die zwischen Spannut und Gewindezahn gebilde-
te Schneidkante auf die der Vorschubrichtung entgegenge-
setzte Seite des Gewindezahns verlagert ist bzw. bei wel-
chem die Schrägungs- oder Drallrichtung der Spannut ent-
gegengesetzt der Drallrichtung des Gewindes verläuft und 
der Schrägungs- oder Drallwinkel der Spannut größer ist 
als der Steigungswinkel des Gewindes. Eine derartige Ge-
staltung ist für bestimmte Anwendungen vorteilhaft, weil 
dadurch die zum Einschrauben erforderlichen Kräfte ohne 
nachteilige Auswirkungen auf die sonstigen Eigenschaften 
merklich reduziert sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen selbstschneiden-
den Einschraubkörper mit einer mindestens partiell 
im Gewindebereich gekrümmten oder geknickten 
Mantelfläche und einem durch mindestens eine 
Spannut unterbrochenen Gewinde mit in Vorschub-
richtung gekipptem Gewindezahnprofil gemäß den 
Ansprüchen 1 bis 3, wie z.B. einer einschraubbaren 
künstlichen Hüftgelenkpfanne gemäß Anspruch 4, 
bei welchem die zwischen Spannut und Gewinde-
zahn gebildete Schneidkante auf die der Vorschub-
richtung entgegengesetzte Seite des Gewindezahns 
verlagert ist, bzw. bei welchem die Schrägungs- oder 
Drallrichtung der Spannut entgegengesetzt der Drall-
richtung des Gewindes verläuft und der Schrägungs- 
oder Drallwinkel der Spannut größer ist als der Stei-
gungswinkel des Gewindes. Eine derartige Gestal-
tung ist für bestimmte Anwendungen vorteilhaft, weil 
dadurch die zum Einschrauben erforderlichen Kräfte 
ohne nachteilige Auswirkungen auf die sonstigen Ei-
genschaften merklich reduziert sind.

[0002] Gewinde sind als konstruktive Elemente des 
allgemeinen Maschinenbaus weit verbreitet. Ge-
wöhnlich sind Gewinde zylinderförmig gestaltet. Da-
neben sind auch konische Gewinde z.B. für Ölfeld-
rohre in Gebrauch. Eine große Anzahl verschiedener 
Gewindeprofile sind bekannt und in Normen festge-
legt. Üblicherweise ist das Gewindeprofil an einem 
Werkstück unveränderlich, das heißt, daß das Ge-
windeprofil am Gewindeanfang identisch mit dem am 
Gewindeende ist. Es sind jedoch Ausnahmen vor-
stellbar, bei denen eine zumindest in einem Teilbe-
reich des Gewindes fließend sich ändernde Formge-
stalt des aus Gewinderille und Gewindezahn gebilde-
ten Gewindeprofils von Vorteil sein könnte, z.B. um 
das Einführen eines Schraubengewindes in ein Mut-
terngewinde zu erleichtern.

[0003] Spezielle geometrische Verhältnisse in Be-
zug auf das Gewinde bestehen jedoch vor allem bei 
Gewinden auf gekrümmten Flächen, wie sie insbe-
sondere bei einschraubbaren künstlichen Hüftge-
lenkpfannen vorkommen. Hier sind hinsichtlich der 
Mantelform des Schalenkörpers z.B. hypo-, hemi-, 
oder hypersphärische, konischsphärische, paraboli-
sche toroidische, elliptische und ähnliche Geometri-
en bekannt. Bei spanenden Herstellungsverfahren 
für die Herstellung derartiger Schraubpfannen erge-
ben sich teilweise zwangsläufig fließend sich verän-
dernde Verzerrungen des Gewindeprofils, welche in 
den meisten Fällen weder beabsichtigt noch er-
wünscht sind. Insbesondere bei der Benutzung von 
Gewindezähnen mit unsymmetrischen Flanken (den 
jeweiligen Seitenwinkeln des Gewindezahns) ergibt 
sich das Phänomen, daß je nach Kipprichtung des re-
sultierenden Gewindezahns die Zahnhöhe vom Pfan-
nenäquator in Richtung zum Pfannenpol hin fließend 
zu- bzw. abnimmt, woraus sich dann am polnahen 

Gewindeanfang entweder viel zu große oder nahezu 
verkümmerte Gewindezähne ergeben. Im ersten Fall 
führen die extrem großen Gewindezähne dazu, daß
zum Einschrauben der Pfanne sehr hohe Kräfte er-
forderlich werden, bzw. das Implantat nicht bis zum 
vollständigen Knochenkontakt eingeschraubt werden 
kann. Im zweiten Fall wird lediglich eine sehr dürftige 
Primärfixation zu erreichen sein. In beiden Fällen be-
steht die Gefahr des Auslockerns des Implantats, 
welches als Konsequenz eine nochmalige Operation 
des Patienten bedeuten würde.

[0004] Ein weiteres Problem besteht bei Ein-
schraubkörpern mit gekrümmter Mantelfläche darin, 
daß sich die einzelnen Gewindezähne beim Ein-
schrauben in eine entsprechend ausgeraffelte Kavi-
tät nicht – wie häufig angenommen – gleichzeitig oder 
gar mit dem in Einschraubrichtung vorn liegenden 
Gewindeanfang zuerst eingraben. Es ist vielmehr so, 
daß sich z.B. bei sphärischen Hüftgelenkpfannen mit 
vier Gewinderippenumläufen der vom Äquator aus 
gesehen zweite Umlauf zuerst eingräbt, gefolgt vom 
ersten und dritten Umlauf. Erst danach, wenn sich die 
genannten drei Umläufe bereits weitgehend einge-
graben haben, kommt der vierte Umlauf in Kontakt 
mit der Kavität. Weil nun die Zähne des ersten bis 
dritten Umlaufs in der geschnittenen Rille zwangs-
weise geführt sind, unterliegt der vierte Gewindeum-
lauf hinsichtlich seiner Eindringrichtung diesem 
Zwang. Bei einem gekippten Gewindezahnprofil ent-
steht dann ein Schieben welches auf eine Seite des 
Gewindezahnprofils verlagert ist.

[0005] Aus Rechenmodellen mit finiten Elementen 
ist bekannt, dass sich eine günstigere Lastübertra-
gung zwischen Implantat und knöchernem Lager 
durch ein Überkippen des Gewindezahns zum Pfan-
nenpol hin erzielen lässt. Dies resultiert aus der 
räumlichen Lage des Hauptlastvektors im Bewe-
gungszyklus beim Gehen während des Aufsetzens 
des Hackens und der relativen Position der implan-
tierten Hüftgelenkpfanne. Wenn das Gewindezahn-
profil nun entsprechend in Richtung zum Pfannenpol 
gekippt ist und die Drallrichtung der Spannut wie üb-
lich der Drallrichtung des Gewindes entspricht, kann 
die einseitig zwischen Gewindezahn und Spannut in 
Richtung zum Pfannenpol gebildete Schneidkante 
keine Wirkung entfalten. Ein unerwünscht hoher Wert 
des Einschraubdrehmoments ist die Folge dieses 
Problems.

[0006] Der oben geschilderte Sachverhalt ist zumin-
dest teilweise Gegenstand der Europäischen Patent-
schrift EP 0 898 470 und daher im offengelegten 
Rahmen allgemein bekannt. In dieser Schrift wird 
vorgeschlagen, zur Erzielung eines bestimmten Ge-
windeprofilverlaufs das Gewinde mit einer entspre-
chend angepaßten Variation der Steigung so auszu-
bilden, daß für sämtliche Zähne des Gewinderippen-
zuges eine identische Schubrichtung während des 
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Einschraubvorgangs resultiert. Diese Gestaltung 
wird im Bereich der Medizintechnik bereits bei künst-
lichen Hüftgelenkpfannen mit Erfolg benutzt. Dabei 
werden die Schutzrechte der zugehörigen Patentfa-
milie von einem Hersteller exklusiv genutzt. Aller-
dings ist für die drehtechnische Herstellung eines 
derartigen Einschraubkörpers eine Drehmaschine er-
forderlich, deren CNC-Steuerung die Programmie-
rung einer variablen Gewindesteigung zuläßt.

[0007] Es bestand daher die Aufgabe zur Schaffung 
von spanend auch auf älteren oder nicht entspre-
chend ausgerüsteten CNC-Maschinen herstellbaren, 
bzw. alternativen Einschraubkörpern (z.B. in Gestalt 
von Hüftgelenkpfannen) mit einem mindestens in ei-
nem Teilbereich auf einer gekrümmten oder abgewin-
kelten Mantelfläche liegenden Gewinde mit unsym-
metrischen Teilflankenwinkeln des Gewindezahns 
und einem gegenüber herkömmlichen Einschraub-
körpern reduzierten Einschraubdrehmoment.

[0008] Die Aufgabe wird nach der Erfindung durch 
die Zurverfügungstellung eines selbstschneidenden 
Einschraubkörpers mit einer mindestens partiell im 
Gewindebereich gekrümmten oder geknickten Man-
telfläche und einem durch Spannuten unterbroche-
nen Gewinde mit in Vorschubrichtung gekipptem Ge-
windezahnprofil gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 ge-
löst, wie z.B. einer einschraubbaren künstlichen Hüft-
gelenkpfanne gemäß Anspruch 4, bei welchem die 
zwischen Spannut und Gewindezahn gebildete 
Schneidkante auf die der Vorschubrichtung entge-
gengesetzte Seite des Gewindezahns verlagert ist, 
bzw. bei welchem die Schrägungs- oder Drallrichtung 
der Spannut entgegengesetzt der Drallrichtung des 
Gewindes verläuft und der Drallwinkel der Spannut 
größer ist als der Steigungswinkel des Gewindes.

[0009] Im Bereich der Technik sind rechts gedrallte 
Gewinde Standard. Links gedrallte Gewinde sind be-
sonderen Anwendungen vorbehalten, z.B. wenn bei 
einer entsprechend gerichteten Torsionsbeanpru-
chung eine Lockerung der Gewindeverbindung zu er-
warten ist. Dem gemäß ist allgemein die Erwartungs-
haltung tief verwurzelt, eine Schraubverbindung 
rechtsgängig festzuziehen und linksgängig zu lösen. 
Alle Schraubdeckel und Schraubkappen sind derart 
gestaltet, auch z.B. selbstschneidende Schrauben. 
Bei Einschraubkörpern (z.B. künstlichen Hüftgelenk-
pfannen) ist das nicht anders. Sind Einschraubkörper 
durch Spannuten selbstschneidend ausgelegt, so 
verlaufen diese Spannuten häufig neutral, also mit ei-
nem Drallwinkel von null Grad. Der Querschnitt des 
jeweiligen Gewindezahns bildet dann eine Schneid-
fläche, welche wegen des Steigungswinkels des Ge-
windes ganz leicht positiv steht. Manche selbst-
schneidenden Blechschrauben besitzen leicht links 
gedrallte oder leicht schräg nach links verlaufende 
Spannuten, die allerdings lediglich den Steigungs-
winkel des Gewindes kompensieren und dann mit ih-

rer Schneidfläche neutral positioniert sind. Links ge-
drallte Spannuten sind zum Beispiel bei Gewinde-
bohrern bekannt, welche bei Durchgangsgewinden 
die beim Schneiden anfallenden Späne nach unten 
hin abtransportieren sollen.

[0010] Bei künstlichen Hüftgelenkpfannen sind aus-
schließlich Rechtsgewinde bekannt. Die Gewinde-
zähne stehen bei den meisten Produkten vertikal zur 
Pfannenachse. Wenn diese Hüftgelenkpfannen eine 
gekrümmte oder geknickte Mantelkontur, gerade ver-
laufende Spannuten und eine konstante Gewin-
desteigung besitzen, dann sind die Kräfte während 
des Einschraubvorgangs an der durch die Spannuten 
an den Gewindezähnen gebildeten Schneidflächen 
und deren mehr oder weniger neutral stehenden 
Schneidkanten zumindest theoretisch gleichmäßig 
verteilt. Wegen der vom Operateur in axialer Rich-
tung während des Einschraubens ausgeübten An-
druckkraft (geschätzt: ca. 50 bis 100 N) verlagert sich 
die Schneidkraft jedoch mehr auf die polwärts liegen-
de Schneidkante des Gewindezahns. Es ist dann 
überaus sinnvoll, diese Seite mit einer Schneidkante 
mit positivem Schneidwinkel zu gestalten, weil damit 
der Einschraubkraftbedarf deutlich reduzierbar ist. 
Dieses ist in einfacher Weise durch eine rechts ge-
drallte Spannut mit ausgeprägtem Drallwinkel reali-
sierbar.

[0011] Es sind bislang drei künstliche Hüftgelenk-
pfannen mit linksgerichteter Spannut bei gekrümmter 
Mantelfläche und neutral stehenden Gewindezahn 
auf den Markt gekommen. Es sind dies das Modell 
MC der Firma Brehm, das Modell MT der Firma Zim-
mer, sowie das Modell PAC der Firma DePuy. Bei der 
ersteren beträgt der Schrägungswinkel 15°, bei den 
anderen beiden 10°. Der Spanwinkel der hauptsäch-
lich wirkenden Schneidkante ist dann stumpf (Fach-
bezeichnung „negativ") und führt daher zu einem un-
günstig klemmenden, körnenden und insgesamt 
nicht akzeptablen Schneidverhalten.

[0012] Ganz anders stellt sich die Situation dar, 
wenn das Gewindezahnprofil bei einer gekrümmten 
Mantelfläche und konstanter Gewindesteigung zum 
Pol hin geneigt ist. Der Anmelder hat erkannt, dass 
dann die polseitige Flanke des Zahns beim Ein-
schraubvorgang quasi ohne Vorschub entlang einer 
Schnittfläche gleitet, während die äquatorseitige 
Flanke in das volle Material hinein radial von der 
Pfannenachse weg vorgeschoben wird. Wird nun die 
letztere Flanke mittels eines linksgerichteten Dralls 
oder einer linksgerichteten Schrägung der Spannnut, 
bzw. mittels eines dem Steigungswinkel des Gewin-
des entgegengesetzt verlaufenden Drall- oder Schrä-
gungswinkels der Spannut mit Schneidkanten mit po-
sitivem oder stark positivem Spanwinkel ausgerüstet, 
so ist der Einschraubkraftbedarf sehr deutlich redu-
ziert. Der Schnitt ist dann bei Einschraubversuchen in 
geeignetem Hartschaum glatt, ohne Randausbrüche 
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und ohne das Auftreten von Körnung. Außerdem ist 
die Taktilianz derart erhöht, daß der Aufsetzpunkt des 
Implantats nun ohne weiteres erfühlbar ist.

[0013] Zum besseren Verständnis soll die Erfindung 
im folgenden anhand von zwei Zeichnungsfiguren 
näher erläutert werden. Als schematisches Beispiel 
eines Einschraubkörpers mit gekrümmter Mantelflä-
che wurde dabei jeweils auf eine vereinfacht gezeich-
nete Hüftgelenkpfanne zurückgegriffen. Fig. 1 zeigt 
eine künstliche Hüftgelenkpfanne mit Gewinde ge-
mäß dem Stand der Technik. In Fig. 2 ist eine erfin-
dungsgemäße Hüftgelenkpfanne mit einem zum 
Pfannenpol gekippten Gewindezahnprofil und nega-
tivem Schrägungswinkel der Spannut dargestellt.

[0014] Die Fig. 1 zeigt die schematische Darstel-
lung einer künstlichen Hüftgelenkpfanne 1 gemäß
dem Stand der Technik in einem leicht vergrößerten 
Maßstab. Das gezeigte Beispiel besitzt eine sphäri-
sche Kontur des gekrümmten Schalenmantels. Es 
sind vier umlaufende Zahnrippen 3, 4, 5 und 6 zu se-
hen, welche durch eine einzige Spannut 8 unterbro-
chen sind. Die anderen Spannuten wurden aus Ver-
einfachungsgründen weggelassen. Die Mittelachse 
der Hüftgelenkpfanne ist durch eine strichpunktierte 
Linie 2 und die Mitte der Spannut durch eine 
strich-punktierte Linie 7 angedeutet. Zwischen bei-
den ist der negative Schrägungswinkel α gebildet. 
Der Schrägungswinkel entspricht seiner winkelmäßi-
gen Größe nach dem Steigungswinkel des Gewin-
des, so daß die an den Gewindezähnen durch die 
Spannut gebildeten Schneidkanten in Bezug auf die 
Vorschubrichtung beim Einschrauben quer zur Er-
streckung der Gewinderippen, und damit neutral ste-
hen.

[0015] In der Fig. 2 ist eine der Erfindung gemäße 
künstliche Hüftgelenkpfanne 9 gleicher Größe und 
Form dargestellt. Wie zuvor wurde aus Vereinfa-
chungsgründen lediglich eine einzige Spannut 16
eingezeichnet. Auch auf die Darstellung eines Dralls 
wurde wegen des zeichnerischen Aufwands verzich-
tet. Das aus vier Umläufen 11, 12, 13 und 14 beste-
hende Gewinde besitzt ein unsymmetrisches Zahn-
profil, welches zum Pfannenpol hin geneigt ist. Diese 
Kipprichtung bewirkt – wie weiter oben erläutert –
eine Vergleichmäßigung der zwischen Implantat und 
knöchernem Lager zu übertragenden Kräfte. Die 
Spannut ist in ihrem Winkel demjenigen der Gewin-
desteigung entgegengerichtet. Mit ihrer strich-punk-
tierten Mittellinie 15 schließt sie gegen die Achse 10
der Hüftgelenkpfanne einen Winkel α von 45° ein. Die 
an den Gewinderippen gebildeten Schneidkanten lie-
gen nun auf der Rückseite der Gewinderippen auf 
den zum Pfannenäquator gerichteten Gewindezahn-
flanken und besitzen wegen den stark schräg verlau-
fenden Spannuten jeweils einen stark positiven 
Spanwinkel. Durch die gegenüber dem Stand der 
Technik günstigere Platzierung der Schneidkanten 

kommen diese in Verbindung mit dem positiven 
Spanwinkel voll zur Geltung und bewirken so eine 
deutliche Senkung des Einschraubdrehmoments und 
gleichzeitig eine Steigerung der Überdrehreserve.

[0016] Mit der Erfindung wird somit ein Einschraub-
körper mit selbstschneidendem Gewinde mit einer im 
Gewindebereich liegenden gekrümmten und/oder 
geknickten Mantelfläche und in Einschraubrichtung 
gekipptem Gewindezahnprofil zur Verfügung gestellt, 
welcher aufgrund der gegenüber der Drallrichtung 
des Gewindes entgegengesetzten Schrägungs- oder 
Drallrichtung der Spannut über ein deutlich verbes-
sertes Einschraub- und Überdrehverhalten verfügt 
und von dem eine Reduzierung der Lockerungsrate 
erwartet werden kann. Der erfindungsgemäße Ein-
schraubkörper ist ohne technische Probleme und 
ohne zeitlichen Mehraufwand herstellbar.

Patentansprüche

1.  Einschraubkörper mit selbstschneidendem 
Gewinde und mindestens in einem Teilbereich der 
Gewindeerstreckung liegenden gekrümmten 
und/oder geknickten Mantelfläche, wobei das Gewin-
dezahnprofil in Vorschubrichtung gekippt und die um-
laufende Gewinderippe durch mindestens eine Span-
nut in Gewindezähne unterteilt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Spannut die Gewindezähne mit ei-
nem Winkel schneidet, welcher entgegengesetzt zur 
Richtung des Steigungswinkels des Gewindes ver-
läuft.

2.  Einschraubkörper gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannut schräg ver-
läuft.

3.  Einschraubkörper gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannut einen Drall 
besitzt.

4.  Einschraubkörper gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass er als Im-
plantat, insbesondere als künstliche Hüffgelenkpfan-
ne realisiert ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
4/5



DE 10 2004 057 709 A1    2006.06.08
Anhängende Zeichnungen
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